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Satzung des Erntevereins Alt-Stuhr 
 
§ 1 Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „Ernteverein Alt-Stuhr“. 
 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den 
Zusatz „e.V.“ 
 

3. Der Sitz des Vereins ist Stuhr. 
 

4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 

 

§ 2 Zweck 

1. Der Zweck des Vereins ist es, die Tradition des Erntefestes in Stuhr aufrecht 
zu erhalten. 
 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke und den 
Erhalt des Vereinslebens verwendet werden.  
 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

5. Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand 
Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht 
unangemessen hoch sein. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Gegebenenfalls 
können auch juristische Personen aufgenommen werden. 
 

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 
minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu 
stellen. 
 

3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
 

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein 
Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über 
den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen 
mit deren Erlöschen). 
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6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 
 

7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeträge – Geldbeträge – zu leisten. Die Höhe 
und Fälligkeit wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Soll bei 
Aufnahme in den Verein eine sogenannte Aufnahmegebühr erhoben werden, 
so ist dies ebenfalls durch die Mitgliederversammlung zu beschließen. 

 

§ 4 Vorstand  

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzendem, dem Kassenwart und dem Schriftführer. 
 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und 
dem 2. Vorsitzenden. Jeder von Ihnen vertritt den Verein einzeln. 
 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 
 

4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, 
die vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich 
oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist 
von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es 
nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme 
des Leiters der Vorstandssitzung. 

Die Vorstandssitzung leitet der 1.Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. 
Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu 
protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu 
beschließenden Regelung erklären. 

 

§ 5 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem 
muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 
 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung 
einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung 
einzuberufen. 
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3. Versammlungsleiter ist der 1.Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung 
der 2.Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein 
Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der 
Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser von der 
Mitgliederversammlung bestimmt. 
 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 
 

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu 
unterschreiben ist. 

 

§ 6 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 
 

2. Bei Auflösung des Vereins oder Entzugs der Rechtsfähigkeit fällt das 
Vermögen des Vereins an die „Gemeindejugendfeuerwehr Stuhr“ zwecks 
Verwendung für die Jugendförderung. 

 

 

 

Stuhr, den 14.12.2017 

 

 

Unterschriften von mindestens sieben Mitgliedern, die an der Gründung des Vereins 
teilgenommen haben. 

 

 

 

 

 

 


